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21.10.2025� FLUA POWER

00A501-00

UFI: J0V3-78AG-CJAA-54HT

Flua Power
Flua Power ist ein selektives Nachauflauf-Herbizid zur Bekämpfung von 
Ungräsern und Ausfallgetreide in Ackerbaukulturen.

Produkttyp:	� Graminizid/Herbizid
Wirkstoff: 	� 128,05 g/l Fluazifop-P (150 g/l als Butylester) (15,8 % w/w) 
	 Enthält ca. 170 g/l Paraffinöl als Lösungsmittel.
Formulierung: 	� EC (Emulsionskonzentrat)
Packungsgröße: 	� 110004487	� 4 x 5 l Umkarton 

GHS09	� Umweltgefährlich
GHS08	� C-M-R Sensibilisierend
GHS07	� C-M-R Sensibilisierend TOST

Signalwort	� Achtung

Gefahrenbestimmende Komponente: 
Fluazifop-P-butyl (ISO)
Calcium dodecysulphonate

Gefahrenhinweise:
(H317)	�� Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
(H361d)	�� Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
(H411)	�� Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:
(P101)	�� Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
(P102)	�� Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
(P202)	�� Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
(P261)	�� Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
(P280)	�� Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
(P302+P352)	�� BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
(P308+P313)	�� BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
(P362+P364)	�� Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
(P391)	�� Verschüttete Mengen aufnehmen.
(P501)	�� Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, gemäß den lokalen, 
	 regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.
(P405)	�� Unter Verschluss aufbewahren.

Ergänzende Kennzeichnungselemente:
(EUH 401)	�� Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
(EUH 208-0169)	�� Enthält Fluazifop-P. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen:

Schadorganismus/Zweckbestimmung Kulturen/Objekte

Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide,  
Einkeimblättrige Unkräuter
Einjährige einkeimblättrige Unkräuter
Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide,  
Einkeimblättrige Unkräuter
Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide,  
Einkeimblättrige Unkräuter
Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide,  
Einkeimblättrige Unkräuter
Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide,  
Einkeimblättrige Unkräuter
Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide,  
Gemeine Quecke, Straußgras-Arten

Ackerbohne, Lupine-Arten 

Futtererbse
Lein 

Mohn 

Senf 

Winterraps 

Zuckerrübe, Futterrübe 

(NW 470)	� Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in 
Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe 
sowie Regen- und Abwasserkanäle. 

(SF275-28AC)	� Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/
Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuh-
werk getragen werden.
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GEBRAUCHSANLEITUNG

	�
Wirkungsweise

Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode)
Fluazifop-P:  1

	�
Wirkungsspektrum

Gut bekämpfbar:
Ausfallgetreide und einjährige Ungräser (ausgenommen Einjähriges Rispengras) und Gemeine Quecke zur Nachauflaufbehandlung

Besondere Hinweise
Resistenzmangement
Wenn Fluazifop-P als Butylester oder andere Wirkstoffe derselben Gruppe (Aryloxyphenoxypropionate (HRAC Gruppe A)), deren 
Wirkung auf einer Hemmung der Acetyl-CoA Carboxylase der Pflanze beruht, über mehrere Jahre auf den selben Ackerschlägen ein-
gesetzt werden, kann es zur Selektion von resistenten Biotypen kommen. Eine Resistenzbildung kann durch geeignete acker- und 
pflanzenbauliche Maßnahmen und durch Wechsel zu Herbiziden mit einem anderen Wirkmechanismus oder Tankmischungen mit 
Produkten unterschiedlicher Wirkmechanismen vermieden oder verlangsamt werden. Dementsprechend sollte nicht in jedem Glied 
der Fruchtfolge ein Wirkstoff aus der Gruppe der Aryloxyphenoxypropionate eingesetzt werden. 

Anwendung nur im Freiland. Gegen einjährige Ungräser und Ausfallgetreide (ausgenommen Einjährige Rispe) erfolgt die Spritzung, 
sobald diese vollständig aufgelaufen sind und sich die Masse der Ungräser zwischen 2-Blatt-Stadium und 1. Bestockungstrieb sicht-
bar befindet. Gegen Gemeine Quecke erfolgt die Spritzung, sobald diese vollständig aufgelaufen ist und die Masse sich im 2- bis 
4-Blatt-Stadium befindet. Die Quecke sollte bis zum Anwendungszeitpunkt eine Höhe von 15-20 cm erreicht haben.

	� Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/
Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuh-
werk getragen werden.

(SF283)	� Es ist sicherzustellen, dass beim manuellen Entfernen von Schosserrüben ein T-Shirt, eine lange Arbeitshose und 
festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.

	� Es ist sicherzustellen, dass beim manuellen Entfernen von Schosserrüben ein T-Shirt, eine lange Arbeitshose und 
festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.

(SS110-1)	� Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

(SS2101)	� Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem 
unverdünnten Mittel.

(SS530)	� Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

(SS610)	� Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

	�
Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Anwendung
ACKERBAU

Pflanzen/Objekte: 	� Winterraps
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide 
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 10 - 50
	� (Von Keimblätter voll entfaltet bis Hauptinfloreszenz vorhanden, noch von obersten Blättern dicht um-

schlossen)
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen
	� Herbst oder Frühjahr
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 0.8 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� 90 Tage
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(NT103) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (aus-
genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 
1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftmin-
derungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder 
Technik nicht erforderlich, wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder an-
grenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung 
des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regiona-
lisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der 
jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist.

(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 
nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Winterraps
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einkeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 10 - 50
	� (Von Keimblätter voll entfaltet bis Hauptinfloreszenz vorhanden, noch von obersten Blättern dicht um-

schlossen)
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen
	� Herbst oder Frühjahr
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 1.6 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� 90 Tage
(NT109) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in 
die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Ein-
satz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, 
wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. 
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die 
Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels 
in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten 
Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils gel-
tenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen 
worden ist oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 
nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Senf
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide 
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 11 - 50
	� (Von 1. Laubblatt entfaltet bis Hauptinfloreszenz vorhanden, noch von obersten Blättern dicht umschlos-

sen)
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen
	� Herbst oder Frühjahr
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 0.8 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� 90 Tage
(NT103) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 
1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftmin-
derungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder 
Technik nicht erforderlich, wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder an-
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grenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung 
des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regiona-
lisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der 
jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist.

(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 
nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Senf
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einkeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 11 - 50
	� (Von 1. Laubblatt entfaltet bis Hauptinfloreszenz vorhanden, noch von obersten Blättern dicht umschlos-

sen)
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen
	� Herbst oder Frühjahr
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 1.25  l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� 90 Tage
(NT108) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in 
die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. 

	� Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung 
eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutz-
geräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit 
sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht 
erforderlich, wenn  die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bun-
desanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzei-
ger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausrei-
chenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, 
Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt 
worden sind.

(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 
nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Zuckerrübe, Futterrübe
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide 
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 11 - 35
	� (Von 1. Laubblatt entfaltet bis 50% der Pflanzen benachbarter Reihen berühren sich)
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen, Frühjahr
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 0.8 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� 56 Tage
(NT103) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 
1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftmin-
derungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder 
Technik nicht erforderlich, wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder an-
grenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung 
des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regiona-
lisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der 
jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist.
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(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 
nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Zuckerrübe, Futterrübe
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Gemeine Quecke, Straußgras-Arten
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 11 - 35
	� (Von 1. Laubblatt entfaltet bis 50% der Pflanzen benachbarter Reihen berühren sich)
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen, Frühjahr
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 2.5 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� 56 Tage
(NT109) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in 
die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Ein-
satz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, 
wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. 
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner 
die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mit-
tels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisier-
ten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen 
ausgewiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweis-
lich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

(NW609-1) 	� Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewäs-
ser - muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten 
werden, wenn die Anwendung mit einem Gerät erfolgt, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ 
vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. 
Unabhängig davon ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu 
Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu 
beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

	 reduzierter Abstand: 50 % 1 m 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Mohn
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide 
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 10 - 50
	� (Von Keimblätter voll entfaltet bis Hauptinfloreszenz vorhanden, noch von obersten Blättern dicht um-

schlossen)
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen
	� Frühjahr
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 0.8 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� 90 Tage
(NT103) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 
1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftmin-
derungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder 
Technik nicht erforderlich, wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder an-
grenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung 
des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regiona-
lisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der 
jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist.

(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 
nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestab-
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stand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Mohn
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einkeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 10 - 50
	� (Von Keimblätter voll entfaltet bis Hauptinfloreszenz vorhanden, noch von obersten Blättern dicht um-

schlossen)
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen
	�� Frühjahr
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 1.6 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� 90 Tage
(NT109) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in 
die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Ein-
satz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, 
wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. 
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner 
die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mit-
tels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisier-
ten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen 
ausgewiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweis-
lich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 
nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Futtererbse
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einjährige einkeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 34 - 51
	� (Von 4. sichtbar gestrecktes Internodium bis Erste Blütenknospen sichtbar)
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 1.25 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� 90 Tage
(NT108) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in 
die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. 

	� Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung ei-
nes Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutz-
geräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit 
sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht 
erforderlich, wenn  die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen 
Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundes-
anzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem 
ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder angrenzende Flächen (z. B. Feld-
raine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen an-
gelegt worden sind.

(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 
nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Pflanzen/Objekte: 	� Ackerbohne, Lupine-Arten
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 32 - 50
	� (Von 2. sichtbar gestrecktes Internodium bis Hauptinfloreszenz vorhanden, noch von obersten Blättern 

dicht umschlossen)
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 0.8 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� Ackerbohne: 90 Tage Lupine-Arten: 90 Tage
(NT103) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 
1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftmin-
derungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder 
Technik nicht erforderlich, wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder an-
grenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung 
des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regiona-
lisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der 
jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist.

(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 
nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Ackerbohne, Lupine-Arten
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einkeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 32 - 50
	� (Von 2. sichtbar gestrecktes Internodium bis Hauptinfloreszenz vorhanden, noch von obersten Blättern 

dicht umschlossen)
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 1.6 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� Ackerbohne: 90 Tage Lupine-Arten: 90 Tage
(NT109) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in 
die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz 
verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, 
wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. 
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner 
die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mit-
tels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisier-
ten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen 
ausgewiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweis-
lich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 
nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Lein
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide 
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 12 - 50
	� (Von 2.Laubblatt entfaltet bis Hauptinfloreszenz vorhanden, noch von obersten Blättern dicht um-

schlossen)
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Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen
	� Frühjahr
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 0.8 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� 90 Tage
(NT103) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 
1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftmin-
derungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder 
Technik nicht erforderlich, wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder an-
grenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung 
des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regiona-
lisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der 
jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist.

(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 
nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Lein
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einkeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� BBCH 12 - 50
	� (Von 2. Laubblatt entfaltet bis Hauptinfloreszenz vorhanden, noch von obersten Blättern dicht um-

schlossen)
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach dem Auflaufen
	� Frühjahr
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� Spritzen
Aufwandmenge: 	� 1.25 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 - 400 l/ha
Wartezeit: 	� 90 Tage
(NT108) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in 
die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. 

	� Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung ei-
nes Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutz-
geräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit 
sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht 
erforderlich, wenn  die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bun-
desanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzei-
ger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausrei-
chenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, 
Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt 
worden sind.

(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 
nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 
einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verträglichkeit
Flua Power erwies sich bisher für breitblättrige Kulturen und Rotschwingel, unabhängig von deren Wachstumsstadium, als voll ver-
träglich.

Nachbau
Nach dem Einsatz von  Flua Power können alle Kulturen ohne Einschränkung nachgebaut werden. Die Aussaat von Getreide nach 
Umbruch einer mit  Flua Power behandelten Kultur ist ab vier Wochen nach Anwendung ohne Gefahr möglich.
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	�
Hinweise zur Anwendungstechnik

Mischbarkeit
Flua Power ist unter anderem mit Insektiziden (z. B. Kaiso Sorbie) sowie zahlreichen Fungiziden (z. B. Orius oder Azbany) mischbar. 
Mischpartner in fester Form (z. B. Mangansulfat, Bittersalz) werden als erstes Produkt in den Tank gegeben. Flua Power kann in Kartof-
feln und Raps (ab 4-Blatt) gemeinsam mit Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) ausgebracht werden, wenn AHL zuvor mit Wasser 
(mind. 200 l/ha) im Verhältnis 1:9 verdünnt worden ist. Maximal 10 kg N/ha bzw. 28 l/ha AHL zumischen. Bei Anwendung in Kartoffeln ist 
auf eine ausreichende Wachsschicht zu achten. Mischungen umgehend ausbringen. Standzeiten vermeiden. Während der Arbeits-
pausen Rührwerk laufen lassen. Gebrauchsanleitungen der Mischpartner sind zu beachten. Für eventuelle negative Auswirkungen 
durch von uns nicht empfohlene Tankmischungen, insbesondere Mehrfachmischungen, haften wir nicht, da nicht alle in Betracht 
kommenden Mischungen geprüft werden können.

Herstellung der Spritzbrühe & Restmengenverwertung
Nur so viel Spritzbrühe ansetzen, wie tatsächlich benötigt wird und die erforderliche Menge so genau wie möglich berechnen. Insbe-
sondere bei größeren Spritzbehältern bietet sich die Verwendung eines Durchflussmengenmessgerätes bei der Spritztankbefüllung 
an. Beim Ansetzen der Spritzbrühe geeignete Schutzkleidung und Schutzausrüstung verwenden!

1. Tank zu 1/3 - 1/2 mit der benötigten Wassermenge füllen.
2. Rührwerk einschalten.
3. Produkt vor dem Einfüllen kräftig schütteln.
4. Produkt über das Einspülsieb oder die Einspülschleuse in den Tank geben
5. Entleerte Behälter des Produktes sorgfältig ausspülen und Spülwasser der Spritzbrühe beigeben.
6. Tank mit Wasser auffüllen.
7. Spritzbrühe sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk möglichst vollständig ausbringen.

Reinigung
Nach Beendigung der Spritzung muss das Gerät sorgfältig gereinigt werden:
- �Technisch unvermeidbare Restmenge im Verhältnis von mindestens 1:10 mit Wasser verdünnen und bei laufendem Rührwerk auf der 

zuvor behandelten Fläche ausbringen.
- �Ca. 10 bis 20 % des Tankinhaltes mit Wasser auffüllen und dabei die Innenflächen des Tanks mit dem Wasserstrahl, am besten unter 

Einsatz einer integrierten Reinigungsdüse, abspritzen. Rührwerk für mindestens 15 Minuten einschalten. Anschließend die Reini-
gungsflüssigkeit bei laufendem Rührwerk durch die Düsen auf die behandelte Fläche verspritzen. Die grobe Reinigung von Spritzen 
mit Wasser und Waschbürste auf dem Feld vornehmen. Reste von Reinigungswasser nicht über die Hofabläufe in die Kanalisation 
und Gewässer gelangen lassen.

Abfallbeseitigung
Leere Verpackungen nicht weiter verwenden.
Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA® sind an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssys-
tems PAMIRA® mit separiertem Verschluss abzugeben.
Informationen zum Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen Presse oder im Internet 
unter www.pamira.de.
Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anlie-
fern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

Haftung
Da die Anwendung des Mittels und die während der Anwendung herrschenden Gegebenheiten wie z. B. das Wetter, außerhalb unseres 
Einflusses liegen, übernehmen wir nur eine Haftung für gleich bleibende Beschaffenheit. S. allgemeinen Text an anderer Stelle.

	�
Hinweise zum Schutz des Anwenders

Anwenderschutz
(SB001) 	� Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
(SB005) 	� Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
(SB010) 	� Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
(SB111) 	� Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die 

Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richt-
linie „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.

(SB166) 	� Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
(SF245-02) 	� Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbela-

ges wieder betreten werden.
(SS206) 	� Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) 

tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.
Die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, sowie die Hinweise zur Beseitigung von Präparaten 
und Spritzbrüheresten sind zu beachten.

Erste Hilfe
Allgemein: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sicherheitsdatenblatt beachten.
Nach Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sauerstoff oder, falls erforderlich, künst-
liche Beatmung. Bei Auftreten von Atemwegssymptomen: Giftnotruf oder einen Arzt anrufen.
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Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Haut mit viel Wasser abwaschen. Bei Haut-
reizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Augenkontakt: Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlin-
sen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen auslösen.

Hinweise für den Arzt
Sofortmaßnahmen: Symptomatische Behandlung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt:
http://www.nufarm.de/Produkte (auf der jeweiligen Produktseite)

	
�Hinweise zum Umweltverhalten

Einfluss auf Nutzorganismen
(NN2002) 	� Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.
(NN1001) 	� Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
(NB6641) 	� Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, 

falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).

Einfluss auf Gewässerorganismen
(NW262) 	� Das Mittel ist giftig für Algen.
(NW264) 	� Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.

Gewässerschutz
SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Ober-
flächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

	�
Hinweise für Transport und Lagerung

Transport
ADR 9/III, PG entfällt, UN 3082, LGK (TRGS 510): 10
Produkt darf während des Transportes nicht unter 0 °C abkühlen und nicht über 35 °C erhitzen.

Lagerung
LGK nach TRGS 510: 10
Produkt so lagern, dass Betriebsfremde und Kinder keinen Zugang haben. 
Lagerung und Transport haben in geschlossenen Originalverpackungen, sowie getrennt von Lebensmitteln, Getränken, Futtermitteln, 
Arzneimitteln  und deren Verpackungen zu erfolgen. 
Beim Lagern Zündquellen vermeiden - nicht rauchen! Trocken lagern!

Vertrieb:
Nufarm Deutschland GmbH
Im MediaPark 6b
DE 50670 Köln
Tel. 0221-179 179-99
www.nufarm.de

Zulassungsinhaber:
Nufarm Deutschland GmbH
Im MediaPark 6b
D 50670 Köln

Flua Power = reg. Marke der Nufarm Gruppe
® = reg. Warenzeichen der Hersteller
Pamira®= eingetragene Marke des IVA Frankfurt am Main


